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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.06.1975

Norm

ABGB §948

Rechtssatz

Eigene, selbst unter Umständen schwerer Verfehlungen des Schenkers gegenüber dem Beschenkten entkleiden nicht

ohne weiteres ein schwere Verfehlung des Beschenkten ihres Charakters als grober Undank, denn es ist das Verhalten

beider Teile unter Berücksichtigung des besonderen moralischen Verp5ichtungsverhältnisses zu beurteilen, in

welchem der Beschenkte zum Schenker steht.
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